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Den Anregungen wird stattgegeben. 
Der Stadt Haiger sind keine Altflächen bekannt. 
Die Wasser- und Bodenbehörde des Lahn-Dill-Kreises wurde gehört. 
Entsprechende Hinweise wurden nicht vorgebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gutachten sind in der Begründung als Anlagen benannt. Sie werden 
daher auch in die Verfahrensunterlagen übernommen. 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Dies kann textlich bzw. zeichnerisch nicht festgesetzt werden. 
Die Vereine werden daher unabhängig von diesem Bauleitplanverfahren 
über die Aufzeichnungspflicht der seltenen Ereignisse und der 
erforderlichen Angaben sowie über die Empfehlung für die ortsübliche 
Bekanntmachung informiert, s. auch Abwägung zu Ziffer 9. 
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
In der Sammelstellungnahme des Regierungspräsidiums vom 
28.9.2015 wurde auf frühere Bergwerksfelder hingewiesen, die 
wahrscheinlich außerhalb des Planungsbereiches liegen. 
Ein entsprechender nachrichtlicher Hinweis wurde in die Planung 
übernommen. 
 
Keine abwägungsrelevanten Anregungen. 
Die Sammelstellungnahme des Regierungspräsidiums vom 28.09.2015 
enthält keine Anregungen des Dezernats 51.1. 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme der oberen Forstbehörde wird erneut abgewogen, 
siehe Ziffern 10-13. 
 
 
 
 
Den Anregungen wird stattgegeben. 
Für die Ermittlung des Ausgleiches wird der Voreingriffszustand 
gewählt. Die Begründung und der Umweltbericht werden entsprechend 
geändert. 
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Den Anregungen wird stattgegeben. 
Die Abwägung wird erneut vorgenommen, siehe Ziffern 10-13. 
 
Den Anregungen wird stattgegeben. 
Das Kapitel „Monitoring“ wird wie folgt ergänzt: „ 
„Nutzung des Stadions und der Sportanlage (Fußballtennenplatz mit 
Leichtathletikanlagen) 
Durch Gutachten wurde nachgewiesen, dass die gemäß Gesetzeslage 
maximal zulässigen Schallimmissionen in den nahegelegenen vorhandenen 
bzw. geplanten Wohngebieten eingehalten werden können.  
Hierfür wurden im Gutachten Annahmen getroffen. 
Das Stadion darf daher maximal 8 für „seltene Ereignisse“ je Jahr, z.B.: 
Sonntagsspiele, die in der Ruhezeit (An-/Abfahrten und/oder Spiel im Zeitraum 
13 bis 15:00 Uhr) liegen, genutzt werden. 
Die Nutzungen sind nachvollziehbar tabellarisch festzuhalten. Es ist 
mindestens das Datum, die Dauer und die Art sowie die Größe der 
Veranstaltung festzuhalten. Auch sind besondere geräuschrelevante 
Ereignisse, zum Beispiel Schlägereien, Randale, musikuntermalte 
Veranstaltungen, anzugeben. 
Auf Verlangen des Ordnungsamtes oder anderer „Überwachungsbehörden“ ist 
Einsicht in diese Aufzeichnungen zu gewähren. 
Diese seltenen Ereignisse sollten vor der Veranstaltung ortsüblich bekannt 
gemacht werden. 
Auf dem Grundstück des Schützenvereines sind maximal 10 „seltene 
Ereignisse“ je Jahr, z.B.: Wettkämpfe, die in der Ruhezeit (sonntags im 
Zeitraum 13 bis 15:00 Uhr) liegen, zulässig. 
Wenn auf dem Gelände des Schützenvereines weniger als 10 „seltene 
Ereignisse“, siehe unten, eintreten, können diese für Veranstaltungen im 
Stadion genutzt werden. Diesbezüglich ist jeweils eine Vereinbarung zwischen 
den einzelnen Nutzer anzutreffen. Insgesamt dürfen nicht mehr als 18 seltene 
Ereignisse je Jahr auftreten. 
Die zeitgleiche Nutzung des Stadions und des Fußballtennenplatzes sind nicht 
zulässig.  
Die zeitgleiche Nutzung des Stadions und der Schießanlage sind im Gutachten 
berücksichtigt und daher zulässig.  
 
Heranrückende Bebauung 
Südlich der Sportanlage darf auf einer Tiefe von rd. 45 m kein Reines bzw. 
Allgemeines Wohngebiet angeordnet werden.  
Wenn mit einer Wohnbebauung doch näher heranrückt werden soll, muss dies 
gutachterlich überprüft werden. 
Misch-, Gewerbe sowie Sondergebiete mit geringerer Schutzbedürftigkeit als 
Wohnbebauung sind zulässig.“  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den Anregungen wird stattgegeben. 
Die Seite 16 der Begründung wird geändert (die Streichungen sind 
gestrichen und die Ergänzungen unterstrichen dargestellt): 
„Nachrichtlicher Hinweis auf das Schallgutachten, welches vor der 
öffentlichen Auslegung in die Planung eingearbeitet wird.“ 
Zusätzlich wird nachrichtlich in die textlichen Festsetzungen 
aufgenommen: „Durch Immissionsgutachten wurde nachgewiesen, dass 
keine unzulässigen Schallimmissionen im Wohngebiet bei 
Berücksichtigung/Einhaltung der Annahmen, die im Gutachten getroffen 
wurden, z.B. Anzahl der max. zulässigen „seltenen“ Ereignisse, 
auftreten, s. Begründung und Umweltbericht des Bebauungsplanes.“ 
 
Den Anregungen wird stattgegeben. 
Textliche Festsetzungen sind aus Schallschutzgründen nicht 
erforderlich. Unabhängig davon wird der in Ziffer 1 genannte 
nachrichtliche Hinweis in die textlichen Festsetzungen übernommen.  
Auch wird das Kapitel „Monitoring“ des Umweltberichtes ergänzt: 
„Nutzung des Stadions und der Sportanlage (Fußballtennenplatz mit 
Leichtathletikanlagen) 
Durch Gutachten wurde nachgewiesen, dass die gemäß Gesetzeslage 
maximal zu-lässigen Schallimmissionen in den nahegelegenen 
vorhandenen bzw. geplanten Wohngebieten eingehalten werden 
können.  
Hierfür wurden im Gutachten Annahmen getroffen. 
Das Stadion darf daher maximal 8 für „seltene Ereignisse“ je Jahr, z.B.: 
Sonntagsspiele, die in der Ruhezeit (An-/Abfahrten und/oder Spiel im 
Zeitraum 13 bis 15:00 Uhr) liegen, genutzt werden. 
Die Nutzungen sind nachvollziehbar tabellarisch festzuhalten. Es ist 
mindestens das Datum, die Dauer und die Art sowie die Größe der 
Veranstaltung festzuhalten. Auch sind besondere geräuschrelevante 
Ereignisse, zum Beispiel Schlägereien, Randale, musikuntermalte 
Veranstaltungen, anzugeben. 
Auf Verlangen des Ordnungsamtes oder anderer 
„Überwachungsbehörden“ ist Einsicht in diese Aufzeichnungen zu 
gewähren. 
Diese seltenen Ereignisse sollten vor der Veranstaltung ortsüblich 
bekannt gemacht werden. 
Auf dem Grundstück des Schützenvereines sind maximal 10 „seltene 
Ereignisse“ je Jahr, z.B.: Wettkämpfe, die in der Ruhezeit (sonntags im 
Zeitraum 13 bis 15:00 Uhr) liegen, zulässig. 
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Wenn auf dem Gelände des Schützenvereines weniger als 10 „seltene  
Ereignisse“, siehe unten, eintreten, können diese für Veranstaltungen  
im Stadion genutzt werden. Diesbezüglich ist jeweils eine Vereinbarung 
zwischen den einzelnen Nutzer anzutreffen. Insgesamt dürfen nicht 
mehr als 18 seltene Ereignisse je Jahr auftreten. 
Die zeitgleiche Nutzung des Stadions und des Fußballtennenplatzes 
sind nicht zulässig.  
Die zeitgleiche Nutzung des Stadions und der Schießanlage sind im 
Gutachten berücksichtigt und daher zulässig.  
 
Heranrückende Bebauung 
Südlich der Sportanlage darf auf einer Tiefe von rd. 45 m kein Reines 
bzw. Allgemeines Wohngebiet angeordnet werden.  
Wenn mit einer Wohnbebauung doch näher heranrückt werden, muss 
dies gutachterlich überprüft werden. 
Misch-, Gewerbe sowie Sondergebiete mit geringerer 
Schutzbedürftigkeit als Wohnbebauung sind zulässig.“ 
 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 
Dies ist nicht zielführend, da der DFB grundsätzlich auch für die 
Regionalliga andere Spielzeiten festlegen könnte. 
Maßgebend ist die Einhaltung der maximal 18 zulässigen „seltenen 
Ereignisse“, siehe Ziffer 2 der Abwägung. 
 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 
Die zeitgleiche Nutzung des Stadions und der Schießanlage sind im 
Gutachten berücksichtigt und daher zulässig. Unzulässige 
Schallimmissionen können bei Einhaltung der Annahmen nicht 
entstehen. Es wird auf die Abwägung der Ziffern 2 und 3 verwiesen. 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Verpflichtung des Nachweises für die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte kann textlich nicht festgesetzt werden. Dies ist 
unabhängig von der Bauleitplanung im Einzelfall zu veranlassen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme wurde bereits abgewogen und das Ergebnis 
mitgeteilt. 
Zusätzliche Anregungen werden nicht vorgebracht. Die erneute 
Abwägung ist daher nicht erforderlich. 
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Keine abwägungsrelevanten Anregungen. 
Es wird keine Forderungen gestellt. 
 
Den Anregungen wird stattgegeben. 
Im Kapitel 4 der Begründung wird die Rodungsfläche von 5.500 m² auf 
6.250 m² geändert.  
Das Kapitel 6.3 der Begründung wird wie folgt geändert (Die Änderungen 
sind unterstrichen und die Streichungen gestrichen dargestellt): „Die 
Eingriffe in den Wald 5500 m², sind entweder in der Gemarkung der Stadt 
Haiger durch Neupflanzung oder durch Zahlung einer 
Walderhaltungsabgabe auszugleichen. Die Größe der Rodungsflächen und 
der hieraus entstehende Ausgleichsbedarf sind unabhängig vom 
Bauleitplanverfahren anhand von Rodungsanträgen gegenüber der 
Abteilung für den ländlichen Raum nachzuweisen. Hiernach richtet sich der 
„Forst-Ausgleichsbedarf“.  
Die Kapitel 1 und 3.2 des Umweltberichtes wird wie folgt geändert (die 
Änderung sind unterstrichen und die Streichungen gestrichen dargestellt):  
Kapitel 1: Für die bereits vorgenommenen Erweiterungen mussten Bäume, 
meist Kiefern und Fichten, gefällt werden. Für diese Rodungen wurden 
zwischenzeitlich die erforderlichen Rodungsgenehmigungen mit insgesamt 
6.250 m² beantragt. Insgesamt wurden bereits rund 5.500 m², auf denen im 
Wesentlichen Kiefern und Fichten standen, gefällt. 
Bei Realisierung der Planung werden insgesamt rund 6.800 m² Wald 
gerodet. Weitere Rodungsanträge sind erst vorgesehen, wenn das 
Bauleitplanverfahren die Planreife gemäß § 33 BauGB hat bzw. 
rechtskräftig ist………………….. 
Die Vergrößerung des Sondergebietes, daher des Stadions, bedeutet eine 
Inanspruchnahme von insgesamt etwa 6.800 m² Waldflächen.“ 
Kapitel 3.2: „Insgesamt wurden für 6.250 m² Rodungsanträge gemäß 
Stellungnahme des Amtes für den ländlichen Raum vom 3.2.2016 5.500 m² 
Fläche gerodet. Die Rodungsanträge sind zwischenzeitlich gestellt.“ 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Dies ist bekannt. Änderungen für die Bauleitplanung sind nicht erforderlich. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Abwägungsrelevante Anregungen werden nicht vorgebracht. 
 
Den Anregungen wird stattgegeben. 
Die Abteilung für den ländlichen Raum wird über die Vorgänge informiert. 
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anregungen betreffen nicht dieses Bauleitplanverfahren. 
Zu gegebener Zeit wird von der Stadtverwaltung dieser Vorschlag 
geprüft. Er ist aus jetziger Sicht zu begrüßen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme wurde bereits abgewogen und das Ergebnis 
mitgeteilt. 
Zusätzliche Anregungen werden nicht vorgebracht. Die erneute 
Abwägung ist daher nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme wurde bereits abgewogen und das Ergebnis 
mitgeteilt. 
Zusätzliche Anregungen werden nicht vorgebracht. Die erneute 
Abwägung ist daher nicht erforderlich. 
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Auszug aus der Stellungnahme des Regierungspräsidiu ms vom 
28.09.15  
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Für den Bestandsplan ist es unerheblich, ob der Zustand genehmigt 
oder ungenehmigt ist. Es muss der korrekte Bestand dargestellt 
werden.  
In einem Bestands- bzw. Grünordnungsplan muss nicht zwischen 
genehmigten und ungenehmigten Baumaßnahmen unterschieden 
werden.  
Die Stadtverwaltung prüft, ob Waldersatzflächen zur Verfügung gestellt 
werden können. Wenn dies nicht möglich ist, sind Ausgleichszahlungen 
vorgesehen. 
Rodungsanträge wurden bereits gestellt, siehe Abwägung zu den 
Ziffern 11 und 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 

13. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die erforderlichen Rodungsanträge sind unabhängig von der 
Bauleitplanung zu stellen. Es ist daher auch unabhängig von der 
Bauleitplanung zu prüfen, welche Flächen in die Bilanzierung 
einbezogen werden müssen. Die Abteilung für den ländlichen Raum ist 
über diese Stellungnahme vor der öffentlichen Auslegung informiert 
worden. 
 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 
Die Abteilung für den ländlichen Raum ist über diese Stellungnahme vor 
der öffentlichen Auslegung informiert worden. 
Die erforderlichen Rodungsanträge wurden gestellt. Unabhängig vom 
Bauleitplanverfahren ist zu prüfen, ob weitere Anträge vorgelegt werden 
müssen.  
Die Flächen liegen außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes. Festsetzungen nach dem BauGB können daher für 
diese Flächen nicht vorgenommen werden.  
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Nachrichtlich wurde vor der öffentlichen Auslegung in die textlichen 
Festsetzungen aufgenommen: 
„Die Flächen, die an den westlichen und an den nördlichen 
Geltungsbereichsrand grenzen, liegen innerhalb des Gefahrenbereiches 
des Waldes. Die Obere Forstbehörde empfiehlt einen 
Sicherheitsabstand von mind. 30 m, gemessen ab Waldrand.“ 
 

 




